
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung nimmt die neue 

Kooperations-Vereinbarung NORDGATE 
zur Kenntnis. 

 
2. Die Ratsversammlung ermächtigt den 

Oberbürgermeister auf Grundlage des 
beigefügten Entwurfs (Anlage 1) die ge-
änderte Kooperations-Vereinbarung 
NORDGATE mit den Städten Bad Bram-
stedt, Kaltenkirchen, Quickborn, Norder-
stedt und der Gemeinde Henstedt-
Ulzburg abzuschließen. 

 
 

 


